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TEIL I: STELLUNGNAHMEN VON BEHÖRDEN UND SONSTIGEN TRÄGERN ÖFFENTLICHER BELANGE 
 
 
 
 
Zu den von Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange vorgebrachten Stellungnahmen wird auf den nachfolgenden Seiten stichwortartig Stellung 
genommen.  
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I. Nr. T 1 Regierungspräsidium Stuttgart  
 Schreiben vom 17.07.2024 

BEHANDLUNG DER STELLUNGNAHME 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Kenntnisnahme, keine Einwände -  
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Der Hinweis zum Vorbehaltsgebiet zur Sicherung von Wasservorkommen der 
Berkheimer Straße wird zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ergebnis:  
Die vorgebrachte Stellungnahme konnte berücksichtigt werden.  
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I. Nr. T 2 Verband Region Stuttgart  
 Schreiben vom 16.07.2024 

BEHANDLUNG DER STELLUNGNAHME 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Kenntnisnahme, keine Einwände –  
 
Die Stadt Esslingen am Neckar bedankt sich für die positive Stellungnahme.  
 
 
 
 
Ergebnis:  
Die vorgebrachte Stellungnahme konnte berücksichtigt werden.  
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I. Nr. T 3 Amprion GmbH 
 Schreiben vom 19.07.2024 

BEHANDLUNG DER STELLUNGNAHME 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Kenntnisnahme, keine Einwände – 
 
Die anderen Versorgungsträger wurden ebenfalls am Verfahren beteiligt.  
 
 
 
Ergebnis:  
Die vorgebrachte Stellungnahme konnte berücksichtigt werden.  
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I. Nr. T 4 Netze BW GmbH 
 Schreiben vom 23.07.2024 

BEHANDLUNG DER STELLUNGNAHME 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise zu den Leitungs- und Versorgungsanlagen der Netze BW werden zur 
Kenntnis genommen. Es bestehen keine Einwände zur Lärmaktionsplanung.  
 
 
Ergebnis:  
Die vorgebrachte Stellungnahme konnte berücksichtigt werden.  
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I. Nr. T 5 Vodafone West GmbH 
 Schreiben vom 25.07.2024 

BEHANDLUNG DER STELLUNGNAHME 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Kenntnisnahme, keine Einwände - 
 
Die Stadt Esslingen am Neckar bedankt sich für die positive Stellungnahme.  
 
 
 
 
Ergebnis:  
Die vorgebrachte Stellungnahme konnte berücksichtigt werden.  
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I. Nr. T 6 LGL BW  
 Schreiben vom 31.07.2024 

BEHANDLUNG DER STELLUNGNAHME 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Kenntnisnahme, keine Einwände –  
 
Die Stadt Esslingen am Neckar bedankt sich für die Beteiligung am Verfahren und 
der Stellungnahme. 
 
 
 
Ergebnis:  
Die vorgebrachte Stellungnahme konnte berücksichtigt werden.  
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I. Nr. T 7 Landeshauptstadt Stuttgart Amt für Umweltschutz 
 Schreiben vom 08.08.2024 

BEHANDLUNG DER STELLUNGNAHME 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Kenntnisnahme, keine Einwände –  
 
Die Stadt Esslingen am Neckar bedankt sich für die positive Stellungnahme.  
 
 
 
Ergebnis:  
Die vorgebrachte Stellungnahme konnte berücksichtigt werden.  



Lärmaktionsplan Stufe 4             Anlage 4 
Stadt Esslingen am Neckar  Abwägung der Stellungnahmen zum LAP4  Seite 11 

I. Nr. T 8 SWE  
 Schreiben vom 07.08.2024 

BEHANDLUNG DER STELLUNGNAHME 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Kenntnisnahme, keine Einwände –  
 
Bei weiteren Planungen zur Straßenbelagserneuerung der Plochinger Straße wird 
die SWE selbstverständlich mit einbezogen.  
 
Die Lärmschutzwand in der Berkheimer Straße wird vom Regierungspräsidium 
Stuttgart geplant und ausgeführt. Die Stadt Esslingen am Neckar ist nicht die 
ausführende Behörde für Lärmschutzmaßnahmen an Bundesstraßen. Eine 
Absprache mit dem RP fand am 25.09.24 über die Lärmschutzwand an der 
Berkheimer Straße statt. Das RP teilte mit, dass die Lärmschutzwand nicht auf der 
Berkheimerstraße, sondern auf einem Trennstreifen auf der B10 errichtet wird und 
in diesem Bereich keine Gas- und Wasserversorgungsleitungen der SWE betroffen 
sind.  
 
 
 
Ergebnis:  
Die vorgebrachte Stellungnahme konnte berücksichtigt werden.  
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I. Nr. T 9 Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart GmbH  
 Schreiben vom 09.08.2024 

BEHANDLUNG DER STELLUNGNAHME 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme  
 
 
 
 
 
Eine Zusammenarbeit von SVE und VVS wird begrüßt und positiv gestimmt. 
 
 
 
 
Die Maßnahmen zur Lärmminderung werden fachlich detailliert geprüft und 
abgewogen, welche Maßnahme in welchem Straßenabschnitt am effizientesten und 
umsetzbar ist.  
Die Maßnahmenplanung an der Plochinger Straße bezieht sich auf den 
Lärmbrennpunkt Nr. 3 Plochinger Straße zwischen Ulmer Straße und Ortsende 
Oberesslingen (Ortsschild kurz nach Klingenweg), da in diesem Abschnitt an 
zahlreichen Gebäuden in engem räumlichem Zusammenhang die Lärmindizes ab 
70 dB(A) bzw. 60 dB(A) betragen und in dem zahlreichen Betroffenen leben (vgl. 
Anlage 3.3 Untersuchungsbericht LAP4: Untersuchungsgebiet 03). Östlich davon 
startet der nächste Lärmbrennpunkt ab Ortseingang (Ortstafel Zell), für welchen 
Lärmschutzmaßnahmen empfohlen werden (vgl. Anlage 3.3 Untersuchungsbericht 
LAP4: Untersuchungsgebiet 08).   
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Die Tempo 30 Maßnahmen an der Neckarstraße, Krummenackerstraße, 

Maienwalterstraße, Sulzgrieser Straße, Ruiter Straße und Mülbergerstraße 

stammen aus der Lärmaktionsplanung Stufe 3 und sind im Mobilitätsausschuss am 

22.11.2023 beschlossen worden. Die Maßnahmen wurden ausführlich geprüft, 

sowie auch die Reduzierung auf Tempo 40 (vgl. Anlage 2 von Vorlage 32/276/2023: 

Abwägung straßenverkehrsrechtlicher Maßnahmen aus Lärmschutzgründen).  

Da diese Maßnahmen vom MA beschlossen wurden, können die 

Geschwindigkeitsreduzierungen nicht zurückgenommen werden. 

Bei neuen sowie alten Maßnahmen wird die Reduzierung von Tempo 40 sowie eine 
zeitliche differenzierte Regelung mit Tempo 30 in den Nachtstunden detailliert 
geprüft und abgewogen. 
 
 
 
 
Ergebnis: 
Die Stellungnahme konnte teilweise berücksichtigt werden. 
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I. Nr. T 10 Bürgerausschuss RSKN 
 Schreiben vom  

BEHANDLUNG DER STELLUNGNAHME 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme.  
 
 
Die Geschwindigkeitsreduzierung von Tempo 30 in der Neckarstraße, 
Krummenackerstraße, Maienwalterstraße, Sulzgrieser Straße, Ruiter Straße und 
Mülbergerstraße wurden im letzten Lärmaktionsplan Stufe 3 vom 
Mobilitätsausschuss am 22.11.2023 beschlossen und sind nicht Teil dieser 
Abwägung und dieser Lärmaktionsplanung. Die Umsetzung ist voraussichtlich für 
Anfang 2025 geplant. 
 
 
Die Stadt Esslingen bedankt sich für die Unterstützung des Bürgerausschuss 
RSKN.  
 
 
 
Ergebnis:  
Die vorgebrachte Stellungnahme konnte berücksichtigt werden.  
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I. Nr. T 11 Bürgerausschuss Mettingen, Brühl, Weil 
 Schreiben vom 26.07.2024 

BEHANDLUNG DER STELLUNGNAHME 

 

 
 
 
 
Die Stadtteile Mettingen, Weil, Brühl werden seit 2020 von der LUBW kartiert und 
von der Stadt Esslingen im Lärmaktionsplan behandelt. Vor 2020 wurden die 
Stadtteile Mettingen, Weil, Brühl bezüglich ihrer räumlichen Lage von der Stadt 
Stuttgart kartiert.  
Die dem Lärmaktionsplan Stufe 4 zugrunde liegende Lärmkartierung vom Jahr 2022 
der LUBW berücksichtigte auch die Stadtteile Mettingen, Weil, Brühl. 
 
Die zu kartierende Hauptverkehrsstraße in den Stadtteilen ist die B10, die 
Maßnahmenplanung liegt beim Regierungspräsidium Stuttgart.  
Im überarbeiteten Endbericht für den Lärmaktionsplan wurde der Bereich B10 
Brühl/Weil als Lärmbrennpunkt identifiziert.  
Die Stadt Esslingen am Neckar ist im Austausch mit dem Regierungspräsidium, um 
Lärmschutzmaßnahmen zu überprüfen. Am 25.09.2024 fand ein Termin mit der 
Stadt Esslingen am Neckar und dem Regierungspräsidium statt, um u.a. 
Lärmschutzmaßnahmen an der B10 in Esslingen zu besprechen. 
Aktuell ist vom RP nur am Bereich der Berkheimer Straße an der B10 eine 
Lärmschutzmaßnahme geplant, jedoch keine an anderen Abschnitten (siehe 
Stellungnahme des Regierungspräsidium Nr. T14) 
 
 
Der Lärmaktionsplan der Stadt Esslingen am Neckar befasst sich mit dem 
Verkehrslärm und diskutiert entsprechende Maßnahmenplanungen. Der 
Lärmaktionsplan für den Flughafen Stuttgart wird vom RP Stuttgart erstellt und ist 
im Internet veröffentlicht unter: Lärmaktionsplan für den Flughafen Stuttgart - 
Regierungspräsidium Stuttgart (baden-wuerttemberg.de) 
Die strategische Lärmkartierung der Orte in der Nähe von Haupteisenbahnstrecken 
mit einem Verkehrsaufkommen von über 30.000 Zügen/Jahr erfolgt bundesweit 
durch das Eisenbahnbundesamt (EBA). Der Lärmaktionsplan wird ebenfalls vom 
EBA erstellt und ist im Internet abrufbar unter EBA - Lärmaktionsplanung (bund.de). 
Ein Austausch zwischen den Akteuren zu den Lärmaktionsplänen wird von der 
Stadt Esslingen am Neckar begrüßt und positiv aufgenommen.  
 
 
Ergebnis:  
Die Stellungnahme konnte teilweise berücksichtigt werden.  
 

https://rp.baden-wuerttemberg.de/rps/abt5/ref541/seiten/laermaktionsplan-fhs
https://rp.baden-wuerttemberg.de/rps/abt5/ref541/seiten/laermaktionsplan-fhs
https://www.eba.bund.de/DE/Themen/Laerm_an_Schienenwegen/Laermaktionsplanung/laermaktionsplanung_node.html
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I. Nr. T 12 Landesamt für Denkmalpflege Regierungspräsidium Stuttgart  
 Schreiben vom 21.08.2024 

BEHANDLUNG DER STELLUNGNAHME 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme.  
 
 
 
 
 
Ergebnis:  
Die vorgebrachte Stellungnahme konnte berücksichtigt werden.  
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I. Nr. T 13 Adfc Esslingen  
 Schreiben vom 23.08.2024 

BEHANDLUNG DER STELLUNGNAHME 

 

 

 
Die Stadt Esslingen bedankt sich für die positive Zustimmung zu der Maßnahme 
Geschwindigkeitsreduzierungen für den Lärmschutz.  
 
Die Stadt Esslingen nimmt die ergänzenden Anregungen und Vorschläge zur 
Lärmreduzierung mit großem Interesse zur Kenntnis. In ihrem kontinuierlichen 
Bestreben, die Verkehrssituation zu optimieren, wird die Stadtverwaltung diese 
Aspekte sorgfältig prüfen und in ihre laufenden Bemühungen zur Verbesserung der 
urbanen Mobilität integrieren. 
Das Team der Geschwindigkeitsüberwachung der Stadt Esslingen am Neckar führt 
mobile Geschwindigkeitsmessungen, semi-stationäre Messungen mittels Trailer 
und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durch. Dabei kommen verschiedenste 
Messtechniken nach dem aktuellsten Stand der Technik zum Einsatz. Gemessen 
wird vorrangig an Unfallhäufungsstellen, vor Kindergärten, Schulen und 
Altenheimen und in Wohngebieten. Anregungen von Bürgerinnen und Bürgern für 
neue Messstellen werden aufgenommen, geprüft und wenn möglich dort dann auch 
gemessen. 
 
Das zuständige Fachamt prüft aktiv die Möglichkeiten zur Reduzierung des 
sogenannten "Flickenteppichs" der Geschwindigkeitsregelungen. Hierbei werden 
die neuen Optionen, die die StVO-Novelle bietet, sorgfältig evaluiert und 
unabhängig vom Lärmaktionsplan umgesetzt. Ziel ist es, ein kohärentes und leicht 
verständliches Geschwindigkeitskonzept für die Stadt zu entwickeln.  
 
Die Wiedereinführung des kostengünstigen Tagesticket ist nicht Bestandteil des 
Lärmaktionsplan und dieser Abwägung. Die Einführung eines Mobilitätspasses wird 
im Klimamobilitätsplan aufgegriffen und bearbeitet. Weitere genannte Aufgaben wie 
der Mobilitätspass, Carsharing-Angebote und Fuß- und Radnetz sind von der 
Stabsstelle Mobilität in Bearbeitung und im Auftrag, u.a. durch das 
Nahmobilitätskonzept und sind kein Teil der Lärmaktionsplanung.  
 
Die Geschwindigkeitsreduzierung von Tempo 30 in der Mülbergerstraße zwischen 
Ebershaldenstraße/Grabbrunnenstraße und Wielandstraße ist eine Maßnahme vom 
LAP 3, die vom MA am 22.11.2023 beschlossen wurde. Die Maßnahme wird 
voraussichtlich Anfang 2025 umgesetzt.  
 
Die Prüfung und Bearbeitung der Kiesstraße, Entengrabenstraße, 
Grabbrunnenstraße wird im Rahmen des „Konzept des Altstadtrings“ bearbeitet. Es 
ist kein Teil der Lärmaktionsplanung.  
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Die Hauptstraße in Zell wurde als Lärmbrennpunkt im LAP4 erstmals identifiziert. 
Da Lärmpegel von 70 dB(A) tags bzw. 60 dB(A) nachts überschritten werden, ist 
eine entsprechende Maßnahme zu empfehlen. Geeignete Lärmschutzmaßnahmen 
ist die Geschwindigkeitsreduzierung auf Tempo 30 oder das Einsetzen eines 
lärmoptimierenden Belags. Diese Maßnahmen wurden fachlich geprüft. Auf einem 
Teil der Hauptstraße in Zell wurde 2024 im Zuge der Bauarbeiten bereits der 
lärmoptimierende Fahrbahnbelag AC11 eingebaut der zu einer Lärmminderung von 
2,2 dB(A) bis 2,4 dB(A) führt. Da im östlichen Teil kein zeitnahes Einsetzen eines 
neues Fahrbahnbelags umsetzbar ist, wird Tempo 30 für diesen Abschnitt 
empfohlen.  
 
 
 
 
 
 
 
Ergebnis:  
Die Stellungnahme konnte teilweise berücksichtigt werden.  
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I. Nr. T 14 Regierungspräsidium Stuttgart Mobilität, Verkehr, Straßen 
 Schreiben vom 26.08.2024 

BEHANDLUNG DER STELLUNGNAHME 

 

 
 
 
 

 
 
Eine Fristverlängerung bis zum 16.09.2024 für das Regierungspräsidium Stuttgart 
Referat 45 – Regionales Mobilitätsmanagement wurde gewährt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Für die Lärmschutzmaßnahme an der B10 ist das Regierungspräsidium Stuttgart 
verantwortlich. Die Stadt Esslingen am Neckar ist im Austausch mit dem RPS für 
die Umsetzung der Lärmschutzwand.   
 
 
 
 
Ergebnis:  
Die vorgebrachte Stellungnahme konnte berücksichtigt werden.  
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I. Nr. T 15 Stadt Plochingen 
 Schreiben vom 12.09.2024 

BEHANDLUNG DER STELLUNGNAHME 

 

 
 
 

 
Eine Fristverlängerung wegen der Sommerpause wurde der Stadt Plochingen bis 
zum 16.09.2024 gewährt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stadt Esslingen am Neckar bedankt sich für die positive Stellungnahme.  
 
Das Lkw-Durchfahrtsverbot wurde ausführlich geprüft und abgewogen und auch mit 
Blick auf eventuelle Verkehrsverlagerungen geprüft.  
 
Die Abwägung hat ergeben, dass die Maßnahme „LKW-Durchfahrtsverbot“ zu 
keiner ausreichenden Lärmminderung führt und auch im Hinblick auf die 
verkehrsrechtlichen Anforderungen nicht umsetzbar ist, sodass diese Maßnahme 
nicht empfohlen werden kann (siehe Abwägung Anlage 5, Nummer 3.2.3). 
 
 
 
 
 
Ergebnis:  
Die vorgebrachte Stellungnahme konnte berücksichtigt werden.  
 
 



Lärmaktionsplan Stufe 4             Anlage 4 
Stadt Esslingen am Neckar  Abwägung der Stellungnahmen zum LAP4  Seite 23 

 

I. Nr. T 16 Stadt Altbach 
 Schreiben vom 01.10.2024 

BEHANDLUNG DER STELLUNGNAHME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Eine Fristverlängerung wegen der Sommerpause wurde der Stadt Altbach bis zum 
03.10.2024 gewährt.  
 
 
 
 
 
 
 
Die Stadt Esslingen bedankt sich für die Stellungnahme. Das LKW-
Durchfahrtsverbot wurde ausführlich geprüft und abgewogen und auch mit Blick auf 
eventuelle Verkehrsverlagerungen geprüft. 
 
Die Abwägung hat ergeben, dass die Maßnahme „LKW-Durchfahrtsverbot“ zu 
keiner ausreichenden Lärmminderung führt und auch im Hinblick auf die 
verkehrsrechtlichen Anforderungen nicht umsetzbar ist, sodass diese Maßnahme 
nicht empfohlen werden kann (siehe Abwägung Anlage 5, Nummer 3.2.3). 
 
 
Ergebnis:  
Die Stellungnahme konnte berücksichtigt werden.  
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TEIL II STELLUNGNAHMEN DER ÖFFENTLICHKEIT 
 
Zu den von der Öffentlichkeit abgegebenen Stellungnahmen wird auf den nachfolgenden Seiten stichwortartig Stellung genommen 
 
Hinweis: aus datenschutzrechtlichen Gründen wurden personenbezogene Daten unkenntlich gemacht. 
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II. Nr. B 1 Bürger  
 Schreiben vom 15.07.2024 

BEHANDLUNG DER STELLUNGNAHME 

  

 

 
 
Der Lärmaktionsplan Stufe 4 berücksichtigt und untersucht alle 
Hauptverkehrsstraßen ab 8.200 Kfz pro Tag. Dies ist gesetzlich nach §47d 
BImSchG vorgeschrieben. Die Mülbergerstraße zwischen Wielandstr. und 
Hölderlinweg sowie die Liebersbronner Straße/Neue Straße sind keine klassifizierte 
Hauptverkehrsstraße und werden im Lärmaktionsplan Stufe 4 nicht beachtet.  
Im Rahmen des Lärmaktionsplan werden primär strategische Maßnahmen zur 
generellen Lärmminderung untersucht. Spezifische bauliche Elemente wie 
hangseitige Tiefgaragen oder schallreflektierende Mauern sind nicht Bestandteil 
dieser übergeordneten Planung.  
Die detaillierte Prüfung und Zulassung solcher baulichen Maßnahmen erfolgt auf 
der Ebene des Bebauungsplanverfahren. Bei der Aufstellung neuer 
Bebauungspläne wird ein umfassendes Schallgutachten erstellt. Dieses untersucht 

1. Auswirkungen des bestehenden Umgebungs- und Verkehrslärms auf die 
geplante Bebauung  

2. Potenzielle Lärmemissionen durch die neue Bebauung (z.B. 
Tiefgarageneinfahrten) 

Sollten im Rahmen des Gutachtens erhöhte Lärmpegel identifiziert werden, werden 
entsprechende Schallschutzmaßnahmen festgesetzt. Dies kann beispielsweise die 
Einhausung von Tiefgarageneinfahrten umfassen. 
Die Untersuchung von Schallreflexionen erfolgt in speziellen Fällen, insbesondere 
wenn die neue Bebauung diesbezüglich relevante Aspekte aufweist. Hierbei wird 
sorgfältig geprüft, ob und wie Reflexionen den Schallpegel in der Umgebung 
beeinflussen könnten. Durch diesen mehrstufigen und differenzierten Ansatz stellt 
die Stadt Esslingen sicher, dass Lärmschutzbelange sowohl auf strategischer als 
auch auf konkreter Planungsebene angemessen berücksichtigt werden. Dies trägt 
dazu bei, eine hohe Lebensqualität für alle Bewohner:innen zu gewährleisten und 
gleichzeitig eine nachhaltige Stadtentwicklung zu fördern. 
 
Die bauliche Umgestaltung von Bordsteinen im Bestand ist nicht Teil des 
Lärmaktionsplans. Evtl. mögliche bauliche Anpassungen in diesem Umfang können 
im Rahmen einer zukünftigen Sanierungsmaßnahme geprüft und ggf. dann 
umgesetzt werden.  
Die Stadt ist immer bemüht die Gefahrenstellen im Verkehr zu analysieren und zu 
verbessern.   
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Die Stadt Esslingen am Neckar plant, bis zum Jahr 2025 alle Busse auf eine 
elektrische Antriebstechnologie umzustellen. Diese umfassende Elektrifizierung 
wird voraussichtlich zu einer signifikanten Lärmminderung im öffentlichen Verkehr 
führen und somit die Lebensqualität in der Stadt erhöhen. Durch die Einführung von 
insgesamt 46 Batterie-Oberleitungsbussen wird Esslingen nicht nur einen wichtigen 
Schritt in Richtung Klimaneutralität machen, sondern auch als eine der ersten 
Städte in Deutschland gelten, die ihren Linienverkehr vollständig auf 
Elektromobilität umstellt. Dies wird dazu beitragen, den Geräuschpegel im 
Stadtgebiet zu reduzieren und eine umweltfreundlichere Mobilität zu fördern. 
 
 
Das Team der Geschwindigkeitsüberwachung der Stadt Esslingen am Neckar führt 
mobile Geschwindigkeitsmessungen, semi-stationäre Messungen mittels Trailer 
und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durch. Dabei kommen verschiedenste 
Messtechniken nach dem aktuellsten Stand der Technik zum Einsatz. Gemessen 
wird vorrangig an Unfallhäufungsstellen, vor Kindergärten, Schulen und 
Altenheimen und in Wohngebieten. Anregungen von Bürgerinnen und Bürgern für 
neue Messstellen werden aufgenommen, geprüft und wenn möglich dort dann auch 
gemessen. 
 
 
Ergebnis:  
Die Hinweise der Stellungnahme konnten aus den oben genannten Gründen nur 
teilweise berücksichtigt werden.  
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II. Nr. B 2 Bürger  
 Schreiben vom 15.07.2024 

BEHANDLUNG DER STELLUNGNAHME 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
Die Berkheimer Straße ist keine klassifizierte Hauptverkehrsstraße und wurde im 
Lärmaktionsplan Stufe 4 mit eigenen Maßnahmen nicht betrachtet. Im Rahmen der 
4. Stufe des Lärmaktionsplan werden ausschließlich Hauptverkehrsstraße mit 
einem Verkehrsaufkommen von mehr als 3 Mio. Kfz pro Jahr (8.200 Kfz pro Tag) 
überprüft. Die angegebenen Lärmpegel an der Berkheimer Straße kommen nur von 
dem Lärmemittenten der B10, worüber Maßnahmen getroffen werden können. Zur 
Lärmminderung an der Berkheimer Straße ausgehend vom Lärm von der B10 ist 
eine Lärmschutzwand vom Regierungspräsidium Stuttgart geplant und wird vom 
Regierungspräsidium umgesetzt.  
 
Hinsichtlich der Planungen der Radschnellverbindung Neckartal (RS4) wurde im 
Einzugsbereich zwischen dem Esslinger Alicensteg und der Gemarkungsgrenze 
Stuttgarts bisher noch keine konkrete Trasse beschlossen. Aktuell werden 
verschiedene potenzielle Trassenführungen geprüft. Hierunter zählen Routen 
sowohl südlich als auch nördlich des Neckars. Eine Konkretisierung der Planungen 
ist für das laufende Jahr vorgesehen. 
 
Das Team der Geschwindigkeitsüberwachung der Stadt Esslingen am Neckar führt 
mobile Geschwindigkeitsmessungen, semi-stationäre Messungen mittels Trailer 
und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durch. Dabei kommen verschiedenste 
Messtechniken nach dem aktuellsten Stand der Technik zum Einsatz. Gemessen 
wird vorrangig an Unfallhäufungsstellen, vor Kindergärten, Schulen und 
Altenheimen und in Wohngebieten. Anregungen von Bürgerinnen und Bürgern für 
neue Messstellen werden aufgenommen, geprüft und wenn möglich dort dann auch 
gemessen. 
 
 
Ergebnis:  
Die vorgebrachte Stellungnahme konnte aus den oben genannten Gründen nur 
teilweise berücksichtigt werden.  
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II. Nr. B 3 Bürger  
 Schreiben vom 15.07.2024 

BEHANDLUNG DER STELLUNGNAHME 

  

 

 
Die Maßnahme der Geschwindigkeitsreduzierung auf Tempo 30 an der 
Mülbergerstraße wurde in der Stufe 3 des Lärmaktionsplan beschlossen. Die 
Maßnahme wird voraussichtlich Anfang 2025 umgesetzt. Erst nach Umsetzung der 
Maßnahmen kann die Lärmsituation in der nächsten Stufe des Lärmaktionsplan 
geprüft werden und eine Evaluierung der umgesetzten Lärmschutzmaßnahmen 
stattfinden.  
Der Lärmaktionsplan konzentriert sich auf die Identifizierung von Lärmbrennpunkten 
und die Entwicklung spezifischer Lärmschutzmaßnahmen für diese Bereiche.  
 
Das zuständige Amt arbeitet fortlaufend an der Verbesserung der 
Verkehrssteuerung. Dies umfasst auch eine ständige Überprüfung und Anpassung 
der Ampelsteuerung, um den Verkehrsfluss zu optimieren und indirekt zur 
Lärmreduzierung beizutragen. Zahlreiche Optimierungsmaßnahmen werden 
laufend implementiert, um die Effizienz des Verkehrssystems zu steigern.  
 
Obwohl für die Mülbergerstraße und Wielandstraße in naher Zukunft keine 
umfassende Sanierung geplant ist, wird bei jeder Straßenerneuerung sorgfältig 
geprüft, ob ein lärmoptimierender Fahrbahnbelag eingesetzt werden kann. Diese 
Praxis ist Teil des langfristigen Engagements der Stadt für eine nachhaltige und 
lärmreduzierte Verkehrsinfrastruktur. 
 
Das Team der Geschwindigkeitsüberwachung der Stadt Esslingen am Neckar führt 
mobile Geschwindigkeitsmessungen, semi-stationäre Messungen mittels Trailer 
und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durch. Dabei kommen verschiedenste 
Messtechniken nach dem aktuellsten Stand der Technik zum Einsatz. Gemessen 
wird vorrangig an Unfallhäufungsstellen, vor Kindergärten, Schulen und 
Altenheimen und in Wohngebieten. Anregungen von Bürgerinnen und Bürgern für 
neue Messstellen werden aufgenommen, geprüft und wenn möglich dort dann auch 
gemessen. 
 
Ergebnis:  
Die vorgebrachte Stellungnahme konnte aus den oben genannten Gründen nur 
teilweise berücksichtigt werden.  
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II. Nr. B 4 Bürger  
 Schreiben vom 15.07.2024 

BEHANDLUNG DER STELLUNGNAHME 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Berliner Straße ist keine klassifizierte Hauptverkehrsstraße und wurde im 
Lärmaktionsplan Stufe 4 nicht berücksichtigt und es können keine entsprechenden 
Maßnahmen getroffen werden.   
 
Lärmpegel aus Polizei-/Ambulanz und Feuerwehrsirenen sowie Ampelgeräusche 
können nicht im Lärmaktionsplan bearbeitet werden. Der Lärmemittent von 
beispielsweise Sirenen sind schwierig zu kontrollieren und einzudämmen, weil 
Sirenen wichtig für Einsatzfahrzeuge sind, um im Notfall schnell voran zu kommen 
und Leben zu retten. Auch sind die akustischen Signale an Ampeln von wichtiger 
Bedeutung für die Sicherheit von Sehbehinderten im Straßenverkehr. Dies sind 
vorrangige Belange und auf den Straßen als Lärm hinzunehmen. 
Diese Herausforderungen sind kein Teil der Lärmaktionsplanung.  
 
 
 
 
Ergebnis:  
Die vorgebrachte Stellungnahme konnte nicht berücksichtigt werden.  
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II. Nr. B 5 Bürger  
 Schreiben vom 16.07.2024 

BEHANDLUNG DER STELLUNGNAHME 

  

 
 

 
 
 
 

Die Stadtverwaltung ist sich der verkehrlichen Herausforderung in Oberesslingen 
bzw. auf der Schorndorferstraße bewusst und setzt sich für zukunftsorientierte 
Lösungen ein.  

Zur Verbesserung der Verkehrssituation wurden zwei Kreuzungen an der 
Schorndorfer Straße umfassend erneuert. Diese Maßnahme, die von Mai bis 
September 2024 andauerte, beinhaltete wechselnde Umleitungen, die auch die 
Buslinien betrafen. Die Neugestaltung zielt darauf ab, den Verkehrsfluss zu 
optimieren und die Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer zu erhöhen. Die OptiFluß- 
ES Steuerung ist seit den Bauarbeiten in der Schorndorfer Straße abgeschaltet und 
noch nicht wieder im Betrieb. Nach Abschluss dieser Arbeiten wird die Steuerung 
an die neuen Gegebenheiten angepasst und anschließend wieder aktiviert.  

Eine optimierende Verkehrslenkung sowie die Aufwertung des Stadtteils werden 
von der Stadt Esslingen vorbereitet, jedoch ist zu betonen, dass diese Planungen 
über die kurzfristigen Lärmschutzmaßnahmen des Lärmaktionsplanes hinausgehen.  

Die genannten städtebaulichen Herausforderungen in Oberesslingen bestehen seit 
Jahren. In einem mehrstufigen Prozess sind auch hier zunächst verkehrliche 
Maßnahmen zur Adenauerbrücke, zum Bahnhof Oberesslingen sowie zur 
Optimierung des ÖPNV und des Fuß- und Radverkehrs vorgesehen.  

Dazu sollen auch die städtebaulichen Missstände und Potenziale erhoben werden. 
Ziel ist eine umfassende Entwicklung und Vernetzung des Bereichs zwischen 
Lammgarten und Bahnhof sowie zwischen Adenauerbrücke und der Kreuzung an 
der Schorndorfer Straße.  
Erhebliche Fördermittel sind dazu notwendig. 
 
Das Team der Geschwindigkeitsüberwachung der Stadt Esslingen am Neckar führt 
mobile Geschwindigkeitsmessungen, semi-stationäre Messungen mittels Trailer 
und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durch. Dabei kommen verschiedenste 
Messtechniken nach dem aktuellsten Stand der Technik zum Einsatz. Gemessen 
wird vorrangig an Unfallhäufungsstellen, vor Kindergärten, Schulen und 
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Altenheimen und in Wohngebieten. Anregungen von Bürgerinnen und Bürgern für 
neue Messstellen werden aufgenommen, geprüft und wenn möglich dort dann auch 
gemessen.  
 
 
 
 
Ergebnis:  
Die Hinweise der Stellungnahme konnten aus den oben genannten Gründen nur 
teilweise berücksichtigt werden.  
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II. Nr. B 6 Bürger  
 Schreiben vom 18.07.2024 

BEHANDLUNG DER STELLUNGNAHME 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stadt Esslingen am Neckar bedankt sich für die positive Stellungnahme.  
 
Das Team der Geschwindigkeitsüberwachung der Stadt Esslingen am Neckar führt 
mobile Geschwindigkeitsmessungen, semi-stationäre Messungen mittels Trailer 
und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durch. Dabei kommen verschiedenste 
Messtechniken nach dem aktuellsten Stand der Technik zum Einsatz. Gemessen 
wird vorrangig an Unfallhäufungsstellen, vor Kindergärten, Schulen und 
Altenheimen und in Wohngebieten. Anregungen von Bürgerinnen und Bürgern für 
neue Messstellen werden aufgenommen, geprüft und wenn möglich dort dann auch 
gemessen. Die Optimierung von Ampelschaltung ist nicht Teil der 
Lärmaktionsplanung.   
 
 
 
Ergebnis:  
Die vorgebrachte Stellungnahme konnte teilweise berücksichtigt werden.  
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II. Nr. B 7 Bürger  
 Schreiben vom 17.07.2024 

BEHANDLUNG DER STELLUNGNAHME 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Lärmaktionsplan Stufe 4 fokussiert sich auf die Hauptverkehrsstraßen in 
Esslingen am Neckar. An stark belasteten Straßen mit hohen Lärmpegeln werden 
aktive Schallschutzmaßnahmen, die den Lärm an der Quelle reduzieren können, 
wie beispielsweise Geschwindigkeitsreduzierungen und lärmoptimierenden Asphalt 
bevorzugt.  
So ist Fassadenbegrünung nicht als Hauptinstrument zur Lärmminderung geeignet 
und wird nicht als primäre Lärmschutzmaßnahme im Lärmaktionsplan festgesetzt.  
 
Als ergänzende Maßnahme in einer ganzheitlichen Planung kann 
Fassadenbegrünung sinnvoll sein und wird von Seiten der Stadt als positiv gesehen 
und befürwortet. Neben den Effekten zur Lärmminderung werden die Auswirkungen 
auf das Mikroklima und die Luftreinhaltung begrüßt. Im Bestand ist dies jedoch 
schwierig umsetzbar. 
Generell ist die Stadt Esslingen stets bemüht klimaanpassende Baumaßnahmen zu 
integrieren, so sind beispielsweise Dachbegrünungen standardmäßig in 
Bebauungsplänen festgesetzt.  
 
 
Ergebnis:  
Die Hinweise der Stellungnahme konnten aus den oben genannten Gründen nur 
teilweise berücksichtigt werden.  
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II. Nr. B 8 Bürger  
 Schreiben vom 06.08.2024 

BEHANDLUNG DER STELLUNGNAHME 

 In der 4. Stufe des Lärmaktionsplan werden nur Hauptverkehrsstraßen mit einem 
Verkehrsaufkommen ab 3 Mio. Kfz pro Jahr bzw. 8.200 Kfz pro Tag berücksichtigt. 
So werden nur die Lärmquellen von diesen Hauptverkehrsstraßen im 
Lärmaktionsplan untersucht. Die Neckarstraße ist erst östlich ab der Maillestraße 
als Hauptverkehrsstraße eingeordnet und von der LUBW kartiert worden. So 
können nur Maßnahmen auf diesem Bereich untersucht werden. Die Neckarstraße 
ist in Stufe 4 des Lärmaktionsplan als Lärmbrennpunkt identifiziert wurden. Die 
Maßnahme der Geschwindigkeitsreduzierung wurde in Stufe 3 des Lärmaktionsplan 
beschlossen und wird voraussichtlich Anfang 2025 umgesetzt. Der Bereich 
zwischen Vogelsangbrücke und Maillestraße wurde im Lärmaktionsplan Stufe 4 
nicht berücksichtigt.   
 
Mit der vollständigen Umstellung auf elektrisch betriebene Busse wird Esslingen zur 
Vorreiterstadt in Deutschland. Diese zukunftsweisende Entwicklung verspricht nicht 
nur eine deutliche Verringerung der Schadstoffemissionen, sondern auch eine 
spürbare Reduzierung der Lärmbelastung im Stadtgebiet. Die leiseren Elektrobusse 
tragen somit maßgeblich zur Verbesserung der Lebensqualität bei. Auch im 
regionalen Busverkehr zeichnet sich ein positiver Trend ab. Die zunehmende 
Einführung von Hybrid- und Elektrobussen im Regionalverkehr wird in naher 
Zukunft zu einer merklichen Lärmminderung führen. 
 
Erschütterungen sind keine Maßnahmen die im Lärmaktionsplan festgesetzt 
werden können.  
 
Für die Neckarstraße sind derzeit keine unmittelbaren 
Straßensanierungsmaßnahmen vorgesehen. Dies entspricht dem strategischen 
Ansatz der Stadt, Ressourcen effizient einzusetzen und Sanierungen gezielt dort 
durchzuführen, wo sie am dringendsten benötigt werden. 
 
 
 
Ergebnis:  
Die Hinweise der Stellungnahme konnten aus den oben genannten Gründen nur 
teilweise berücksichtigt werden.  
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II. Nr. B 9 Bürger  
 Schreiben vom 07.08.2024 

BEHANDLUNG DER STELLUNGNAHME 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das LKW-Durchfahrtsverbot wurde ausführlich geprüft und abgewogen und auch 
mit Blick auf eventuelle Verkehrsverlagerungen geprüft. 
 
Die Abwägung hat ergeben, dass die Maßnahme „LKW-Durchfahrtsverbot“ zu 
keiner ausreichenden Lärmminderung führt und auch im Hinblick auf die 
verkehrsrechtlichen Anforderungen nicht umsetzbar ist, sodass diese Maßnahme 
nicht empfohlen werden kann (siehe Abwägung Anlage 5, Nummer 3.2.3). Die 
Abwägung empfiehlt in dem nördlichen Abschnitt die Maßnahme der 
Geschwindigkeitsreduzierung auf Tempo 30.  
 
 
 
Die Verbesserung und Optimierung von Ampelanalgen sowie Baustellenlärm ist 
nicht Teil der Lärmaktionsplanung. Die Geräuschbelastung durch Baustellen ist 
durch die allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm – AVV 
Baulärm geregelt.   
Der Baustellenverkehr durch LKWs, der durch die Baustelle am Klinikum entsteht, 
ist nur von temporärer Dauer. Es handelt sich nicht um dauerhaften 
Umgebungslärm, der durch die Lärmkartierungen der LUBW alle 5 Jahre erhoben 
werden.  
 
 
Ergebnis:  
Die vorgebrachte Stellungnahme kann aus den oben genannten Gründen nur 
teilweise berücksichtigt werden. 
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II. Nr. B 10 Bürger  
 Schreiben vom 11.08.2024 

BEHANDLUNG DER STELLUNGNAHME 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hirschlandstraße wurde im Lärmaktionsplan Stufe 2 als Lärmbrennpunkt 
festgesetzt. Damals wurden folgende Maßnahmen zur Lärmreduzierung 
aufgenommen:  
- Geschwindigkeitsreduzierung Tempo 30 – auf südlichen Abschnitt bereits 
umgesetzt 
- Lkw- Durchfahrtsverbot  
 
Da die Hirschlandstraße in der Stufe 3 des Lärmaktionsplans nicht abschließend mit 
einer Maßnahme behandelt werden konnte, wurde sie im Lärmaktionsplan Stufe 4 
aufgenommen und geprüft. Sie wurde weiterhin als Lärmbrennpunkt identifiziert und 
auf die oben genannten Lärmschutzmaßnahmen untersucht. Eine 
Geschwindigkeitsreduzierung auf Tempo 30 im nördlichen Abschnitt der 
Hirschlandstraße wurde geprüft und im Lärmaktionsplan Stufe 4 behandelt.  
 
Die Abwägung hat ergeben, dass die Maßnahme „LKW-Durchfahrtsverbot“ zu 
keiner ausreichenden Lärmminderung führt und auch im Hinblick auf die 
verkehrsrechtlichen Anforderungen nicht umsetzbar ist, sodass diese Maßnahme 
nicht empfohlen werden kann. Die Abwägung empfiehlt die Umsetzung der 
Geschwindigkeitsreduzierung auf Tempo 30 im nördlichen Abschnitt (siehe 
Abwägung Anlage 5, Nummer 3.2.3).  
 
Ergebnis:  
Die vorgebrachte Stellungnahme kann berücksichtigt werden.  
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II. Nr. B 11 Bürger  
 Schreiben vom 19.08.2024 

BEHANDLUNG DER STELLUNGNAHME 

  

 
 

 
  
 
Der Straßenabschnitt zwischen Oberesslingen und Zell wird im Lärmaktionsplan 
Stufe 4 nicht ausgeklammert bzw. übersehen.  
Der Abschnitt wurde ebenfalls bearbeitet, jedoch konnte er nicht als 
Lärmbrennpunkt identifiziert werden. Als Brennpunkte wird ein Straßenabschnitt 
identifiziert, in dem an zahlreichen Gebäuden in engem räumlichem 
Zusammenhang die Lärmindizes ab 70 dB(A) bzw. ab 60 dB(A) betragen und 
indem zahlreiche Betroffene leben. Dies ist in dem Abschnitt zwischen 
Oberesslingen und Zell nicht der Fall.  
 
Das Team der Geschwindigkeitsüberwachung der Stadt Esslingen am Neckar führt 
mobile Geschwindigkeitsmessungen, semi-stationäre Messungen mittels Trailer 
und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durch. Dabei kommen verschiedenste 
Messtechniken nach dem aktuellsten Stand der Technik zum Einsatz. Gemessen 
wird vorrangig an Unfallhäufungsstellen, vor Kindergärten, Schulen und 
Altenheimen und in Wohngebieten. Anregungen von Bürgerinnen und Bürgern für 
neue Messstellen werden aufgenommen, geprüft und wenn möglich dort dann auch 
gemessen.  
 
 
 
Ergebnis:  
Die Hinweise der Stellungnahme konnten aus den oben genannten Gründen nur 
teilweise berücksichtigt werden. 
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II. Nr. B 12 Bürger  
 Schreiben vom 20.08.2024 

BEHANDLUNG DER STELLUNGNAHME 

  

 
 

 
 
 
 
Kenntnisnahme.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Lärmbrennpunkt der Hauptstraße in Zell wurde erstmals im LAP4 identifiziert 
und in der Maßnahmenplanung mit aufgenommen und geprüft. Der LAP 4 hat die 
Lärmminderungsmaßnahme Tempo 30, Tempo 40 und lärmoptimierenden Belag 
auf der Hauptstraße in Zell detailliert geprüft und abgewogen.  
Die Abwägung hat ergeben, dass eine Geschwindigkeitsreduzierung auf Tempo 30 
zu empfehlen ist (siehe Abwägung Anlage 5, Nummer 3.2.2). 
 
Das Team der Geschwindigkeitsüberwachung der Stadt Esslingen am Neckar führt 
mobile Geschwindigkeitsmessungen, semi-stationäre Messungen mittels Trailer 
und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durch. Dabei kommen verschiedenste 
Messtechniken nach dem aktuellsten Stand der Technik zum Einsatz. Gemessen 
wird vorrangig an Unfallhäufungsstellen, vor Kindergärten, Schulen und 
Altenheimen und in Wohngebieten. Anregungen von Bürgerinnen und Bürgern für 
neue Messstellen werden aufgenommen, geprüft und wenn möglich dort dann auch 
gemessen.  
Der LAP bezieht sich auf berechnete Lärmwerte ein und geht nicht auf das 
tatsächlich, ggf. verkehrswidrige Verhalten von Verkehrsteilemenden ein.  
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Wir bedanken uns für die positive Stellungnahme.  
 
 
 
 
 
 
Ergebnis:  
Die Hinweise der Stellungnahme konnten berücksichtigt werden.  
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II. Nr. B 13 Bürger  
 Schreiben vom 23.08.2024 

BEHANDLUNG DER STELLUNGNAHME 

  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme.  
 
 
 
Die Stadt Esslingen am Neckar ist stetig bemüht die Lärm- und Verkehrssituation in 
der Stadt zu verbessern.  
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Die Stadt Esslingen bedankt sich für die Vorschläge zur Verbesserung der 
Verkehrssituation in der Kepplerstr./Schulbergstraße.  
Wir haben Ihre Anfrage an die betroffenen Ämter zur Überprüfung einer möglichen 
Umsetzung weitergeleitet, da sich die von Ihnen gewünschten Maßnahmen 
außerhalb des LAP-Verfahrens bewegen.  
 
 
 
Ergebnis:  
Die Hinweise der Stellungnahme konnten aus den oben genannten Gründen nur 
teilweise berücksichtigt werden.  
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 


